
2rotoko11 

über die 5fentliche Z` nc ta; stiitzun; vom 2. Tiýrz 19J7 

Anwesend alle Abgeordneten 

Reg. Vertreter re . Cý: ef Dr. Hoop 

Schriftführer Gassner 

Zlach vorg . nýivex von-'e_ý ýnzsit u iv be : ibt .: ich der Landtag urn 

12 Uhr in den offenen L ndta4 ssaý1. 

Ls wird das Protokoll der letzten 2i t zunp verlesene 

Vogt bernän elt, daS seine usfiihrun_ en nicht alle enthalten 

seien und zwar fehle 

1. ) dass er ; cs 5gt1: be, der Regierunvschef 1_L e ken die Ate- 

ierun-'srdte einberufen und in. ý'. er ; leiden 'Stunde die Sachen ue- 

p ch7 nnhrien. 

.) dass er Gien Reü. C _ef efr . vt ? abe, oh ü' er die inv err h? e des 

Dr. Vo t i. ä . De4isenschiebun _'sai Sire P-Jueeel-- cliraak ein rroto- 

11-oll da sei und dann habe der lie-. Chef feantv'rortet ja und na. ch- 

trLzglich habe sich hereus e; tellt, da-ss keines da sei. 

y cl el 1 ear.. tra t die Behandlung dieser den herY: n hef. (re1' berühren- 

den iinfele Tenhe it in. nv~reserhe it des Heri n iie . Chef .ýf achrni tta, 

i'ortsetzuri nachrlittags 2 Uhr. 

rr siCent ib . VOM, ̀ ti'd n ht eine ýC=richtlvtý'_ des yrotO ^lls. 

Vogt: Her-. - Re 
;. 

CL-_ef hat 'Briefe zitiert, vaelche Vo.,, elsran; an Dr. 

Voft zur Einsicht üi erleben habe. Die Briefe be-, yo, --en sich auf die 

Her: en Pater Jussel und 3c}rank. lch habe dan, `eaagt; Der lieg. 2hef 

hat da von lzbschriften, die VofelsanZ an Dr. Vo-t des hici: t hat, e- 

sC, gt betr. l?. c : ra. rk ur_c< Juesel. Ist Dr. Vo�t ýärüi.; er verhrt worden. 

Darauf ervri(, erete Re . Chef, Ja, ch habe Dr. Vo t am Telephon nvefý : alt 

und esaft"'} ät Du Dir dabei nluhtS fed cht, dase etv''1q nicht in 

Crdnuin` sei ?4 arur: l hat er sie Dir zuvestellt ? Dr. Vaoft i-i °. be ihm ge- 

antwortet-. ja die Dache : hat mich schon interesEiert, ioh habe ihr 

keine Bece: utul zu c niessen. Dr. VoV gibt ch eon 1ri_alt des Brie- 

fes zu. Ich hat darin efra t, i. st ein i'roto? roll da und der tiez. 0hef 

antwortete mit jaDarauf sagte ich, dar_n mochte ich das . 
erotokoll 

cedden, es soll verlei"en '; jerden, I'. 
_Gra 

sa te iiev. C ef; Ja, oire±: t 
, -ý ta 
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ein lrotokoll ist nicht da, der ii-t ist da und (, er Erief. l? ierauf 

sa..; te ich: -ann erachte ich die äa: he ?. ls ein . iei1_erklatschoDE,. s ist 

der c, chv erha1 t. 

eg. C he f Diese D: rsteli. un. T i 2-t falsch. Ich habe erzwhlt, dass 

Dr. Vo`"t in den Bouitz von Briefen -fiber die Devisenschie bunge- 

affaire 2. Jussel und Schrank -; ek. o _men sei. In I. -ufe dieser Debatte 

^ f- iii-eh Ab, -,. Vogt gefraft, ob ein Protokoll da sei u .:. 
ich hr. be 

gesagt, r. ein, es ist kein Protokoll da, _. ber es sei schwarz auf weiss 

da. Ich habe Dr. Vogt vors den Briefer kenn t ni s e- eben und er gibt 

den Erhalt zu. Ich habe niemals gesagt, ec sei ein Protokoll da. 

Vog': Das ist nicht riehtig,, aber es so Zen die cnd ren _ib -eordne- 

ten hier urteilen. 

Beck `;: 'end.: Ich glaube c'. och, dass dr Reg. Ci}ef im Irrtum is t. Vogt 

hat in c. iesem Zusarn!. enharige diese Frage gestellt un der Reg. Chef 

hat geontwortet, ein Protokoll ist da. Vogt hat dann gesagt, dann 

möchte er das zur ienntnis geben und dan hat der Reg. C_ef gesa-gt, 

direkt ein Protokoll it nicht da., aber es sei aktenrrr;. ig belegt. 

Hoop: Der Abg. Vogt Basil hat -efragt, ob Dr. Vogt mit einem Proto- 

koll einvernommen worden sei und dann hat der Herr l eg. Chef geant- 

wortet, er habe bei Dr. Vog_ telephonisch angefragt und er habe den 

i rhalt der Briefe best . ti�7t0So ist es gewe: en. 

Vogt B.: Ich stelle fest, daec der Re-. C: h. ef gesagt ha. t, es liegt ein 

Protokoll da. 

Reg. Chef: Ich protestiere gegen diese 'ýeus: eru_ng Vogt's. Das ist ein 

Unverschämtheit. Ich musszwar bemerl: cn, das, - ich insoweit nicht über 

rascht bin, als es schon einmal iert ist, dass der Abg. Vogt nick 

in der Lage gewesen ist, cen Verhandlul-i, _, en zu fo1: en. Da. s war bei 

der Behandlung des Spparkas egesetzes. lim nachmittag ist der Abg. 

Vogt mit einer lan=: men Ire ihe von Anregun, - en gekom Dien, die am Vor- 

mittage schon erfüllt gewesen sind. Sie scheinen auch das letzte: na: 

nicht gefolgt zu sein. 

Prds ident : Für das Protokoll hat die Sache einer gerin., ; en Yr crt. 

Nachdem ciie Sache nun herausstellt, als ob Unwahrheiten von 

Seite des Herrn Reg. Chef gesagt worden tiýý. ren, beko: i, rt die Sache 

einen anc-cren Anstrich und ich begreife, wenn der Herr Reg. Ci. ef 

sich nicht der Lüge hezichti_-"en l. sst. 29 
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BL ehel: Eid A`. eusserung des l_bg.: ° . meck noch krasser vor. 

Ich n, mich : -'ut eriri ern. +ýber das mochte ich bestreiten, dass 

der Herr Reg. CIief gesagt hat, es liegt ein Protokoll da. Er hat 

ge, sagt, ja es sind Briefe und =kten da, ýr hat nicht tgesagt, es 

liegt ein Protokoll da. Das ist vo'_lstL�ndig falsch. 

13 eck Ich '_ann mich an das gut erinrnern, was ich f es tges f: elf t 

habe und kann das auf einen Amtseid nehmen., Auch Milbe hat es 

SO : auf�enoma. en. 

I'r isident; Ich bin (er -einu: ng, da. s Air auf das amtliche Proto- 

koll abstellen müssen. 

Hopp; Das Protokoll Hilbe vwo '. en ��, ir nicht herbeiziehen. ',, Jen:, _ man 

sich auf' das beziehen müeh. te, dan_^ rü:. ýste noch vieles korrigiert 

Werden. ch nicht selber sch ald daran ist, dann }Baien 

es die drum herum gemacht. 

Risch Fc; Ich ber . upte fest, dasc der lib . Vogt B. sich irrt. Auch 

da %clal bei c. er Behandlung des Spa. r: r-ws egesetzes hat er sich ge- 

i rrt, aie vier tunkte abgeznde_t zorden sind und am Nachmittage 

e eilte Vo, "t B. den Antrag auf ýb nderung dieser iunkte. Er ist 

damals der : ranzen Verhandlun nicht ei'oit und ebenso ist et 

: nöglich, dass ihrn diesmal entggn; en ist. 

- rasident: Es -. angelt sich urn eine rein ý ed ehtnism ssige Fest-b - 
ý_ 

�rung der Sache und z'ir um eine ganz belanglose Sache, die schon 

zuviel Aufmerksam<_eit erfahren hat mnd ich m chte bit ten, dä wir 

diese Sache .u äem : rro tokoJ. l i al er_ 1 en. Ich sae ds desv even, 

weil es rnlir unanÜenehm vrilxe, vvenn t? nýchuläiý týr _°elý äie er Art 

macht werden und tatedohlich das Geddchtnis nach dieser oder] je- 

ner Seite nicht ganz eines , -ndfr. `ei feeteteht. Das amtliche Protokoll 

ist deutlich und busfüiirlich yenug, vienif-stens soweit es den In_- 

ho lt betri 'ft. Ich möchte den Hcrrr_ A g. B. Vogt ersuchend . ss er 

von ei'. er Erg nzung in. diesem 3ilire Abstend 7, eiýme. 

Vogt B, : Nein, ich nehme keiner, :, b +: zn ., ich hý..: 
_b-: di; baare , aal rheit 

c T' c^ti`ý e esetzes ges gt. da die Sache «gen der 
. Behandlung des 

zurýcklieýt. ch 1"' n s, 
w 

c cw mir zu betri. ý . 
t,.. o muss. ., ich nýer., daUir das ýweit 

muss Zeter B.. chel Beifall geben. Auf . eine Fr"age, liegt ein Proto- 

0? _1 ds, hat Red . ý. c f . gesagt, ja. 

B. i2he1: Ich 1-ann mich noch ~ut erin:, ýern. Dex ii r Reg. C' ef !: r:. t -e- 

p 
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sagt, ja es sind Akten da und Briefe und Beck Vend. will behaupten, 

er habe gesagt, ja es ist ein Protokoll da, Das ist unwahr. Jeder', 

der der Sache hat folgen können hat herausfinden können, wie es 

der Herr RegGhef gemeint hat. lenn einer sagt er könne es auf den 

Amtseid nehmen, dass der He- -i- Reg. Chef gesagt habe' ja es liegt ein 

Protokoll da-, so gibt der auf den ßid nichts. Jias ist böswillig. 

! 2j Ich habe wiederholt gesagt, er hat nicht gesagt, ja, es 

liegt ein Protokoll da, sondern er hat meine bezügliche frage mit 

ja beantwortet. 

. beck V1end. dlch muss f est st ellen, dass ich keine Unwahrheit gesagt 

habe, da kann sich öüchel winden, Vie er will, 

i'rd si ident verlangt die Verlesung der betreffenden Stelle im amt- 

lichen Protokoll ( wird verlesen). 

Risch: Nachdem die Aussagen der abgeordneten Beck Wund B. Vogt 

nicht übereinstimmen'glaube ich könnte man darüber hinweggehen; 

Beck behauptet ja; e'Reg. C7sef habe gesagt ja, es sit ein Protokoll 

da und . B. Vogtt sagt, er habe nur mit ja geantwortet. 

Leck Wend.: Sinngemäss , ss stimmen die 4. usführun cn überein. Gerade 

Wortgetreu wird sich keiner mehr erinnern können. 

He9. Chef: Ich behaupte noch einmal, dass die Darstellung, wie sie 

hier gegeben wird, falsch ist. Ich habe nie und nimmer behauptet, 

es ist ein Protokoll da. Ich gebe zu, dass ich auf die Frage, liegt 

ein Protokoll da-gesagt habe, ja ich habe es ja schriftlich da 

Und habe mit Dr. Vogt gere det und er gibt den Erhalt des Briefes zu. 

So e was behaupten wo doch dann Dr. Vogt irn ganzen lande herumschrei- 

en würde, ich hatte gelogen; 

Fräsident Ich habe die Meinung, dass durch die nachträglichen aus- 

führungen die Sache klargestellt ist, Es ist mir unangenehm diese 

Unstimmigkeit hier festhalten zu müssen. Es ergibt Eich ja klar 

aus den Ausführungen des nerrn Reg. Chef, wie er es gesagt hat, Ich 

bitte nochmals diese Einsi ht nehmen zu wollen und von einer Fest- 

haltung dieser Angelegenheit im Protokoll Abstand nehmen zu wollen. 

Ich glaube; der Landtag hatte n_, ch Nichtigere Dinge, als diese pro- 

tokollarische Festh ltung einer an sich belanglosen Sache. 

Vogt Basil; Ich habe die pure Wahrheit gesagt. Ich möchte, es rügen, 

nass meine Ausführungen nicht richtig prokokolliert sind.. Es ist ei- 
4-A 

genartig, dass mü. n nur meine Aeus: ýerungen kirzt. Ich habe das schon 
JJII 
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einmal beanständet und das Misstrauen aussprechen müssen. 

.! Lüchel. Jedem Abgeordneten steht es frei, das Protokoll krrtfle- 

gieren zu lassen. Dem Herrn Reg. Chef will man unterschieben, dass 

er absichtlich gelogen habe, dagegen protestiere ich. Das ist eine 

i reehheit die nur einmal frriher vorgekommen ist u --, d heute macht 

man das nach. denn man so etwas unter dem Eid aussagen will, der 

nimmt den Eirl nicht mehr wichtig. 

. ueck vi-,: Ich muss fest stellen das ich meine Aeusserungen unter 

dem Eid gesagt habe und es wiedergegeben habe, wie es seinerzeit 

gesprochen wurde. 

Re2. G `hem Ich beharre auf meinen 4 usführanucn, Ich weiss go Opel 

doch am besten, Yras ich gesagt habe. 

o D: ; dir wo,. _en mit c. er Ergänzung aufhören. Die Herren wiederepre- 

vhen sich ja selber. 

Re 
. Chef: Ich werde demnächst beantragen, eine Grammophonplatte 

auf zust eilen, damit jeder genau hö- en kann, was er gesagt hat. 

Pr 
, sident. Ich möchte nun Qchluss machen in dieser Debatte und 

möchte beantragendass die Ausführungen des Herrn Reg. Chef als 

Teil des Protokolles zur Kenntnis genoui_.: en werden. 

Der Landtag genehmigt es. 

1. Arbeiterschutzgesetz, 

Präsidentr nimmt die erste Lesung der Vorlage vor. Es ist dies 

die Vorlage des Arbeiterverbandes und wir können bei der nächsten 

Lesung die Vorschlage der JK, zur Kenntnis nehmen. Besonders betrifft 

es hier die sozialpolitischen Massnahmen bezgl. Versicherung und 

über Kündigung; 

Reg. Chef: Wie der Herr Präsident betont hat -; ist das Gesetz eine 

Vorlage des Arbeiterverbandes. Sie regelt nur in allgemeinen zögen 

die gewissen Punkte, die die Arbeiterschaft geregelt haben möchte 

und sowohl die arbeiterschaft' wie auch die Regierung und . K. sind 

sich klar', dass das Gesetz mehr oder weniger ein D; {ekenbeisser 

ist 
, das hoff ent lieh sehr bald durch ein besseres ersetzt werden 

kann. Immerhin wehrt es den ärgsten Mangeln und wir möchten bean- 

tragen, dass der Landtag es verabschiedet allenfalls mit den Aende- 

rungen, die die FK0teils vorgenommen und teils zur nachträglichen 

Ueberarb eitung mir zurückgewiesen hat, 

Art 1 ist erganzt worden durch die Aufzahlung der is Liechtenstein 
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anwendbaren schweizerischen Gesetzgebung. Das ist praktisch"-damit 

jeder weiss, was hier in Liechtenstein Rechtens ist. 

Der Landtag stimmt dieser Fassung des Art. 1 zu. 

Reg. Uhef; Die Finanzkommission ist der Meinu: _g, 
dass in Art'-2 die 

Arbeitszeit Cer Woche von 54 auf 48 reduziert werden sollte, was 

umsomehr angängig ist, als folgende Artikel die Möglichkeit offen 

lassen, im . alle der Notwendigkeit auf 54 Stunden hinaufzugehen. 

Lisch r°erdi: Findet die 54 Stundenwoch auch Anwendung bei Taglöh- 

nen in der Landwirtschaft. 

ft_e g_ Ch ef: 1e in , auf Taglöhner findet sie keine Anwendung. l)ort kom- 

men nur die besonders genannten Artikel über Land-und Fortswirt- 

Schaft Anwendung. 

In Art. 3 beantragt Heidegger eine Etganzüng und zwar in lit .6 

bis zu einer zweistündigen täglichen Ueberzeit... 

In Art. 5 wird auf dunsch der Unternehmerschaft Mü% in lit. 4 das 

Wort nach Tunlichkeit zu berücksichtigen" eingesetzt. 

In Art, lo wird der 2. Absatz folgendermassen gefasst: Jugendliche 

unter 18 Jahren utid weibliche Personen dürfen zur Nacht- und äonn- 

tagsarbeit nur in -musnahmefällen und mit besonderer Bewilligung 

der Regierung verwendet werden. 

�_Leg . C: hef.: Výur kommen zu Abschnitt 4 des Geset zes, Im Entwurf 

ist dieser sehr ma r aus; efallen. Ich habe in d(--r i . grundsätzlich 

über diese Erweiterungen sozialer Massnahmen gesprochen und habe 

wenigstens wollen die Novelle des a'. b. G. B auszugsweise Wrernehmen0 

Wir haben uns geeinigt, die obligatorische Versicherung gegen Krank- 

heit und Unfall bei allem uienstpersonal einbeziehen. Das ist eine 

Massnahme, die sehr zeitgemäss ist und auf der anderen Seite keine 

sehr grossen Opfer erfordert-. Es müsste also inskünft ig jeder Knecht, 

jede Magd und jeder Geselle gegen Krankheit und gegen die Folgen 

von Unfällen versichert sein. Die Prämie würde sich ca. um 3 Fr. he- 

rum bewegen, von dr die Hälfte dem Arbeitnehmer und die Hälfte dem 

Arbeitgeber aufgebunden w xden. 

Dr. Schädler: Die Krankenversicherung von Unselbstständigerwerbenden 

ist ein alter ['lunsch, den man immer aus Arbeiterkreisen gehört hat. 

Es ist diese Versicherung auch in anderen Staaten weitgehend durch- 

geführt. In der Schweiz besteht für Dienstnehmer die obligatorische 

Krankenversicherung in der Weise dass 807o der Behandlungskosten 
3ý 
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vvnnSsiibedes Arztes bezahlt wird und au_serdem lojö sämtlicher 

Arzneikosten. Ausserdem finde ich, dass die Ansätze noch teilweise 

hoch sind. 

Reg. f; hef : Ds kann man einrichten, wie man will. Der Unterschied ge- 

genüber der Schweiz in d(-. r Prämie dürfte daher kornmen, dass die 

Schweiz eine etwas höhere Subvention an die Versicherten geleistet 

hat 
. Allerdings wird auch in der Schweiz einen Abbau gerufen. is ist 

gut, nach sozialen Leistungen zu rufen wenn aber die Prämie bezahlt 

werden muss, vergeht jedem die Begeisterung hiefür. Wir haben vor 

ein paar Jahren schon eine allgemeine Krankenversicherung vorgese- 

hen gehabt hätten es aber nicht gewagt ; dem Volke die Vorlage zur 

Abst iLmrmung zu unterbreiten. 

Pre, sident ; Was glaubt man/i generell zu dieser Verpflichtung. Die 

FI beantragt die Aufnahme dieser Bestimmungen ins Gesetz. 

Dr.;, chädler: Ich unterstütze den Antrag der IX aus dem Grunde, weil 

im allgemeinen die Dienstnehmer schlecht bezahlt sind. Wenn sie 

dann noch durch Krankheit heimgesucht werden, so eiid sie doppelt 

schwer getroffen. Sie fallen dann entweder der Familie oder der 

Gemeinde zur Last. Aus diesen beiden Gründen empfehle ich dringend 

die Annahme dieser obligatorischen Kraukenkasseversicherung; 

Reg. Chef: Es scheint dass man grundsätzlich hierin einig ist. 

Es wäre noch die Frage der Prämienzahlung im Krankheitsfalle ab- 

zuklären. Zahlt sie der Versicherteoder soll sie der Dienstherr 

bezahlen ; In der eX ist man der Meinung gewesen, mann könnte es 

beiden aufladen. Wenn das Dienstverhältnis gelöst ist ; darf dann 

keine dauernde Belastung für den Dienstgeber bestehen. Mit 2 Mionate2 

wäre gerechterweise eine Forderung erfüllt, die man billigen kann 

igm9ßimm Ich würde vorschlagen; Die Kassenleistungen müssen 

auch dann aufrecht bleiben, wenn das Arbeitsverhältnis während 

der Krankheit gelöst worden istüach Auflösung des . Dienstverhält- 

nisses hat der Versicherte jedoch die Prämien zur Gänze zu bezahle-. 

Ferner wäre noch eine soziale Massnahme die Gewährung von 1 Woch 

Urlaub fÜr einen Dienstnehmer der das ganze Jahr beim gleichen 

Dienstherrn arbeitet. º`das sagt man grundsätzlich zur Stipulierung 

eines Urlaubes. I 

beck W: Die Abstufung zwei schen Reich und Nichtreichen wird 

schwer sein. 39- 
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President: Es ist dies eine Frage, die gerade jetzt in Frankreich 

behandelt wird. und ich glaube, es wäre sehr leicht, nach Durchfüh- 

rung dieses Gesetzes, soferne ein solcher Wunsch lautbar wird'als 

Zusatz zu diesem Gesetze aufzust ellen. Na hdem die Arbeiterschaft 

keine diesbezügliche Forderung stelltedürfen wir vorläufig hie- 

von Abstand nehmen. 

Der Landtag ist mehrheitlich dafür, diese soziale Massnahme vgr-- 

l äufig nicht ins Gesetz raufzunehmen; 

Andererseits ist der Landtag mehrheitlich dafürdass es gesetzlich 

verankert werdedass einem Lienstnehmer nach Kündigung der Stelle 

vom Dienstherrn eine Geit zur Ausfindigmachung einer neuen Stelle 

bis maximal 3 Tage gegeben werde. 

In . Art . 23 ist der Landtag der Ansicht dass ein Dienstnehmer am 

Sonntag zu heuen verpflichtet ist, wenn es die Umstände ereordern, 

In Art. 28 entspinnt sich eine Debatte wegen der Ausstellu, «g der 

Dienstzeugnisse. Schliesslich I ist die Mehrheit des Landtages 

auf Belassung des Textes ; wir er fixt 

'äeident: Damit wäre die 2. Lesung beendet. 

Dr. Schýrdler: Ich vermisse eigentlich beim ganzen Gesetze einen 
Punkt , der wesentlich zu diAesem Gesetze gehören würdedas ist 

die r'estlegung von Mindestldhnen. Es könnte auf dem Verordnungswe- 

ge dieses geregelt werden. 
Präsident: Davon ist bereits schon in der IX. gesprochen worden, aber 

man war dort der Ansicht; dass sich löhne nicht gesetzlich festle- 

gen lassen. Es können wohl Normen aufgestellt werden, aber eine Fest- 

legung der löhne lässt sich nicht machen wegen der Unbeständigkeit 

des Geldes und der nicht vorauszubestimmenden Leistungen des Dienst- 

nehmers. 

RU, Chef: Ich möchte nur ergönzen., dass es ja nirgend üblich ist, dass 

im Gesetze Mind_stlöhne hieneingenommen werden. Wir hab en, soweit 

es sich um landschäftliche Arbeiten handelt, es getan, aber die pri- 

vate Wirtschaft lässt sich nicht diktieren, Das würde ein Eingriff 

in die Privatwirtschaft bedeuten, * 
Dr. Schö. dl. er. Ih glaube, dass die Festlegung der Mindestlöhne ein 

sehr wichtiges Moment für die arbeiterschaft bedeuten würde. Die Ar- 

beiterschaft ist in der heutigen Notzeit einem harten Druck hin- 

sichtl oh der löhne ausgesetzt ö3 
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Mir hat eine Frau von dem Verdienste ihres Mannes erzähltder 

seit 5 Jahren fallweise teilweise auch als Böschner gearbeitet 

habe und teilweise 85 Rp verdienst und teilweise im Unterakkord- 

Wege nicht einmal soviel verdient habe und nur auf 42-65 Rp. ge- 

komm: ien sei-. Der Fall beweise"; dass der Mann diese gesundheitswidrige 

Arbeit nur aus iiot angenommen hat. Er hat sich verleiten lassen, 

einen Akkord anzunehmen, den er unter normalen Beschäftigungsmög- 

lichkeiten nicht angenommen hätte. Er hat sich nur durch die liot 

hie zu drängen lassen. Das ist ein Grund, das ich anführen möchte�, 

dass eine gewisse festsetzung uer Liindestlöhne doch gut wäre. 

Auch für andere Kategorien ist die Festsetzung der Mindestlöhne 

durchführbar ich möchte hier noch eine kleine Krtik einflechten; 

dass man für landesarbeiten Löhne zulässtdie eigentlich unter je- 

der Kritik stehen. Ich möchte kritisieren, dass man den Akkordhan- 

del zulässt-, 

Präsident: Hierauf möchte ich folgendes sagen. Wenn einer nicht als 

eigener Akkordnehmer arbeitet, hat er seinen Mindestlohn«Wenn einer 

einen Akkord oder Unterakkord übernimmt so ist das freLe Verein- 

barung. Es ist das eine Sache-,; die ganz ausser unserer Kenntnis steht. 

.i erner möchte ich nur wünschen, dass der Heir Doktor ach , dler bei 

solo en Arbeitsvergebungen dabei wäre', wenn einer nicht die &rbeit 

zugewiesen wird, trotzdem er der billigste ist. i)ie andere Stunde 

kommt die Reakt i on, weil man ihn nicht berücksichtigt hat. Ich bin 

auch der Meinung, dass die misslichen Zeitläufe eine Schuld tra- 

gen, dass ein Arbeiter einen Akkord übernimmt; den er sonst nicht 

genommen hätte. Es sind dies Probleme, die schwer zu lesen sind. `denn d 

das Land in der Lage wäre, Arbeit für jeden genug zu schaffen, dann 

ware die vorgeschlagene Lösung absolut in +Ordnung. Jedoch für die 

Privatwirtschaft sind diese Vorschlage unhaltbar. 

Reg. Chef: Der Herr Dr. Sch4dler hat gesagter müsse die höhne des 

Landes kritisieren. Ich möchte bitten`; zu nennen, wo solche Unkor- 

rektheiten und Unzukömmlichkeiten bestehen, Uir haben auch schon 

wiederholt bezügliche Aufträge an das Bauamt ergehen lassen, 

Dr. Schädler: Der Herr Reg. Ohef hat mich wieder missverstanden. Ich 

habe nicht gesagt, dass ich die Löhne kritisiere, aber ivh kritisiere, 

dass ein Akkordhandel stattfindet . Jeder will aus diesem Handel ei- 

nen Gewinn heraushol en. ver Arbeiter muss dann die Arbeit um einen 
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Schundlohn machen. 

Reg. Uhef. Dann bin ich befriedigt, -wenn Her_ Dr, Sch1dler nicht die 

löhne des Landes gemeint hat. V as die Unteralfrorde anbelangt; so 

verweise ich darauf, dass das Land vorschriIibt ; dass Unterakkorde 

einer Bewilligung bedürfen. 

Präs': deut: Tatasache ist, dass in einzelnen Fällen Arbeiten im Un- 

terakkord weitervergeben worden sind. Das sind Atmachun`en privater 

Art und es lässt sich auch nicht gut kontrollieren. Jfür ist ist 

der Akkordant verantwortlich. 

Risch Ferdi: Mir ist bekannt=, dass früher immer bei Arbeitsvergebun- 

gen den Unternehmern Gelegenheit geboten worden ist vom Akkorde 

zurückzutreten. enn einer aufmerksam gematht worden ist und doch 

den Akkord überno�r: ien hat, so ist das selbstverschuldet, 

vogt b. 
_: 

Ich habe schon viele und grosse Bauten ausgeführt im Ak- 

kord. Zur Hauptsache ist hier der Taglohn garantiert gewesen und 

es ist eine r'rage oh nicht der Mind. et lohn für Akkordarbeiten ga- 

rantiert werden sollte-, Ich finde es für angebracht ; dass es aufge- 

nommen werden soll in das Gesetz, 

Drasident: Da müssten wir mit den ikkordarbeiten überhaupt auf- 

hören. Vtenn einer nun mit allervGewalt die Arbeit haben will und 

sagt', , es ist meine Verantwortung, dann ist nichts mehr anderes zu 

machenals dass man ihn machen lässt-�bEs ist auch zum vornherein 

immer schwer zu sagenob eine Arbeit rentabel ist für den Unter- 

nehmer oder nicht 

ü. chel: Der Vorschlag von B. Vogt ist in meinen Augen undurchführ- 

bar. Dann bekämen wir noch viel mehr Akkordanten. Es ist wohl Pflidt 

des Zandes, wenn Naturereignisse eintretendass man den Unternehmern 

entgegenkommt. Um einen behundpreis eingeben und dann einen Mindest- 

lohn gararntieren dad geht nicht-i 

iviarxer. Die grösste Gefahr ist ; die Leute haben vielfach keine 

Einsicht ; Die Leute sind vielfach selber schuldiwenn sie nichts ver- 

dienen. Es fehlt auch manchmal an den Fähigkä: ten 

Dr. Schädl er: Die schlechten Brechnungen kommen daher , dass die Leu- 

te in Not sind. vem Akkordhandel jedoch sollte Einhalt geboten wer- 

den dadurch', dass man den Akkordanten die Pflicht auferlegter 

müsse seine Arbeiter mit einem iriindestlohn bezahlen. Auch in dieser 

Hirsicht hätte das Land ein Druckmittel in der Hand, 
9 
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Pr 
. sident : Vlas las Land betrifftmso sind die B ; schner den lvtaurern 

irrrr_er gleich gestellt worden. Das Unrecht geschieht durch die Not 

der Zeit. Die Arbeit im Wasser ist nicht angenehm und an sollte; 

den Leuten gerecht sein. 

Beck r7:: Wenn man diesen Unterakkordhandel zurückschrauben wurde, 
anderen/ 

die/ i1G ndestlöhne sind ja festgesetzt', 

das dieses Unheil ,, erursacht , son r Pr 
, sid. ent: Es ist nicht das Land 21 9 

dern die Suche nach Verdienet. Wenn einer beim Akkordanten arbeitet 

hat er den Mindestlohn gesichert; 

Reg. uhef: Ich glaube dass wir über diesen Punkt hinweggehen könnten. 

lier. 
_ 

Dr. ich , dler verkennt nicht die Schwierigke ten, die dem entgegen- 

stehen. Wir verhandelten mit dem Arbeiterverband, wir kennen keine 

Schmerzen gründlichst und wir haben erklärt dass wir alle Zragen 

wohlwollend behandeln wollen und tun das fallweise bei jener oder 

dieser Sitzung. Die Arbeiterschaft selber verkennt nicht, dass es 

sehr schwierig Ist hier eine Lösung zu finden. Es ist leicht For- 

derungen zu erheben die sehr schön klingen. vorläufig steht das Ar- 

beiterschutzgesetz in dieser Form da, wie es die Arbeiterschaft ha- 

ben will, 

Pr! si. ent: Wir Xt stehen vor der . i, *rage, ob die Festsetzung 

von i. iind. estlöhnen im Gesetze aufgenommen werten soll; weni der An- 

trag formell/ gestellt wird. 

. ur. Sch ,. dler: Ich stelle den Antrag formell dass auf dem Ver' dnungs- 

wege die Mind: stlöhne allgemein geregelt werden sollen, 

. uüü hel; Mindestlöhne könnte man festsetzen, wenn Arbeit genug da w 

re.:. 'enn wir bei der Privatwirtschaft anfangen, IvIindest löhne fest- 

z usetzen, dann kommen die Arbeiter daneben, die sehr froh sind um 

einen kleineren Lohn. Ls gibt dann auch weniger Arbeit und der 

Schuss geht daneben. Das ist eine sehr schwierige Frage. 

Präsident: Es wäre vielleicht ein Mittelantrag dahin zu stellen", 

dass vorläufig davon Abstand genommen werde`. 

Dr. Sghäd1 rrzieht seinen Antrag zurück; 

Beck Vif.. Ich glaube es ist schwer, vom Land eine Verordnung heraus- 

zugeben für die private Wirtschaft. Schliesslich könnten das die 

Arbeiter auch noch auf einem anderen Wege erreichen. 

Präsident nimmt die 3: artik_elweise Lesung vor. 
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Präsident beantragt noch, das. über die usf. llung von Strafsanktio- 

nen Klarheit gescha' 'en werde. Als Strafbehörde wird in Art . 32 

das Landgericht bestellt-. 

Sodann lästt Präsident abstimmen über das Gesetz, welches 

mit den getroffenen Aenderungen einstimmig angenommen wird. 

2. Gesetz betr. Beschränkungeu bei Lohnpf , ndungen. 

P'r, siclent nimmt die l. ZLsung der Vorlage vor. 

Reg. Chef: Las Gesetz ist herausgewachsen aus einem Initiativbe- 

gehren eines Triesner Bürgers. Ich habe diese Vorlage dann sämtli- 

chen Rechtsanwälten und. Vertretern geschickt und auch dem Gewerbe- 

verbande zugestellt. Alle ausnahmslos haben haben diese ansätze 

der Initiative als zu hoch bezeichnet.. "arauf habe ich eine Konfe- 
i& 

renzh einberufen an welcher der Arbeiter»rerbandder Initiant, Vertre- 

ter der Gewerbegenossenschaft zugegen waren: Ausserdem habe ich 

mich bei schweizerischen Stellen und beim Landgerichte erkundigt. 

VJir haben uns damals auf die i'nder Vorlage enthaltenen ans ätze 

geeinigt. Der Gewerbeverband wünschte lediglich , dass es auf die 

heutigen Forderungen nicht Anwendungen hab e. I ch empfehle die Annah- 

me umsoraehr; als in Art. 3 eine Aenderung angebracht worden ist vom 

Reg. Rat Büchel'dass er lautet: Eine Herabsetzung der Ansätze findet 

statt, wenn der Schuldner Vermögen besitzt, oeler Familienangehörige 

einen Lohn haben oder andere Gründe dies rechtfertigen. 

Elku. ch Es ist scheinbar von verschie e: ien Gemeindeka _. s fieren die 

ansieht vertreten worden, dass die Ansätze zu hoch sind. Die Gemein- 

den kommen so mit den Steuern zu kurz. Interessant wä-e auch die 

Stellungnahme der Steuerverwaltung zu hören. 

Reg. Chef verliest sie und betont sass Lohnpfändungen mit Lohnrech- 

nungen nichts zu tun hat. 

Schluss der Sitzung 6 Uhr. 

FortsetBnng der öffentlichen Goit zung vorn Mittwoch, den 3', kärz 37 

vormittags 10 Uhr'nach vorausgegangener Vorsbesprechung im Kon- 

fe tenzzim::: er. 

Präsident: ]IIT: tý1hý'iYTdE'liý W'Jir haben gestern die 

1. Lesung d�-: s Gesetzes betr. Bes, -. hrä3. nkungen bei : Lohnpfändungen vorge- 

nom. en und möchten neun heute in der Behandlung dieses Gesetzes 

weitermachen. Die IS hat hiezu auch Stellung genomi�en und itt sich 

bewasst, dass duu. Tch dieses Gesetz den dUnschen der i%rbeitersc13aft 
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